
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/10/16 2Ob572/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1979

Norm

ZPO §527 Abs2 B3a

ZPO §527 Abs2 B3b

Rechtssatz

Unzulässigkeit des Revisionsrekurses gegen einen echten Aufhebungsbeschluß, mit welchem dem Erstgericht

Ergänzung des Verfahrens hinsichtlich der Erhebung der Rechtzeitigkeit eines Rechtsmittels aufgetragen wird.

Entscheidungstexte

2 Ob 572/79

Entscheidungstext OGH 16.10.1979 2 Ob 572/79

European Case Law Identifier (ECLI)
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